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c. 295 § 2 CIC n.F. 

„Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali insti-
tutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi. 

 
„Als der mit den Befugnissen eines Ordinarius ausgestattete Moderator muss der Prälat sich sowohl 
um die geistliche Bildung jener, die er aufgrund des vorgenannten Titels befördert hat, als auch um 

deren geziemenden Unterhalt kümmern.“  
 

von Martin Rehak 

 

in memoriam Winfried Aymans (1936–2023) 

 

Vor ungefähr einem Jahr hatte Papst Franziskus mit dem Motu Proprio Ad charisma tuendum vom 
14.07.2022 die von Papst Johannes Paul II. am 28.11.1982 erlassene Apostolische Konstitution Ut sit, 
in: AAS 75/I (1983) 423–425, und damit das Eigenrecht der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei 
(kurz: Opus Dei) abgeändert (siehe dazu auch hier). Mit dem in italienischer (und in Bezug auf den 
neuen Text des Codex Iuris Canonici auch in lateinischer) Sprache verfassten Motu Proprio Le Prelature 
personali vom 08.08.2023 – promulgiert durch Veröffentlichung im L’Osservatore Romano vom eben-
falls 08.08.2023 und am selben Tag in Kraft getreten – hat Papst Franziskus nunmehr im kodikarischen 
Recht der Personalprälaturen (cc. 294–297 CIC) einige Präzisierungen vorgenommen, welche c. 295 
§§ 1-2 CIC und c. 296 CIC betreffen.  

In c. 295 § 1 CIC n.F. wird nunmehr zur Rechtsnatur einer Personalprälatur ausgeführt, dass diese ei-
nem öffentlichen (vgl. dazu c. 301 § 3 CIC), klerikalen (vgl. dazu c. 302 CIC) Verein päpstlichen Rechts 
(vgl. dazu c. 312 § 1 Nr. 1 CIC) mit Inkardinationsbefugnis (vgl. dazu bereits c. 265 CIC) gleichgestellt 
wird („Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate 
incardinandi clericos assimilatur, regitur ...“). Ähnlich wie es sich gemäß c. 368 CIC bei Gebietsprälatu-
ren (vgl. dazu c. 370 CIC), Gebietsabteien (vgl. ebd.), Apostolischen Vikariaten (vgl. dazu c. 371 § 1 CIC), 
Apostolischen Präfekturen (vgl. ebd.) und dauerhaft errichteten Apostolischen Administrationen (vgl. 
dazu c. 371 § 2 CIC) um Sonderformen von Teilkirchen handelt – Teilkirchen hier im Sinne des lateini-
schen Kirchenrechts, also nicht zu verwechseln mit den „‚Teilkirchen‘ oder ‚Riten‘“, von denen das 
Zweite Vatikanische Konzil in Dekret Orientalium Ecclesiarum über die katholischen Ostkirchen, dort 
Nr. 2, in: AAS 57 (1965) 76–89, hier 76, spricht –, handelt es sich also bei Personalprälaturen um eine 
Sonderform des kirchenrechtlichen Vereins. Damit findet etwa jene von Winfried Aymans – dem aus-
gewiesenen Kenner der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, des nachkonziliaren kirchli-
chen Verfassungsrechts sowie des kanonischen Vereinsrechts – vorgetragene Analyse der bisherigen 
Rechtslage ihre Bestätigung. Aymans hatte die Personalprälatur im Sinne des Kodex als einen „aposto-
lischen Inkardinationsverband für Weltgeistliche“ (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 746 f.) bezeichnet 
und zutreffend darauf hingewiesen, dass zwischen der Personalprälatur im Sinne des Kodex und der 
Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei deutliche Unterschiede hinsichtlich Zielsetzung und Binnen-
struktur zu beobachten sind (vgl. ebd., bes. 754 f.).  
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Ebenfalls in c. 295 § 1 CIC n.F. wird die Beschreibung des Prälaten als eigener Ordinarius („Ordinarius 
proprius“) durch die Klarstellung ersetzt, dass der Prälat einer Personalprälatur als ein mit den Befug-
nissen eines Ordinarius (vgl. dazu c. 134 § 1 CIC) ausgestatteter Moderator handelt („… praeficitur 
Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est …“). Dazu sei angemerkt, dass 
der Terminus „moderator“ unter anderem bereits aus dem kodikarischen Vereinsrecht bekannt ist und 
dort den Vereinsvorsitzenden (vgl. cc. 309, 317 §§ 1-4, 318 § 2, 320 § 3, 324 § 1, 329 CIC) bezeichnet, 
während im Ordensrecht unter dem „[supremus] moderator“ (vgl. cc. 592 §§ 1-2, 619 § 1, 622, 624 
§ 1, 625 §§ 1-2, 631 § 1, 647 §§ 1-2, 668 § 4, 684 § 1, 686 § 1 u. § 3, 688 § 2, 690 § 1, 691 § 1, 695 § 2, 
697 Nr. 3, 698, 699 § 1, 726 § 2, 727 § 1, 743, 744 § 1, 745 CIC) zumeist spezifisch der oberste Leiter 
eines Religioseninstituts verstanden wird, wobei der Begriff aber auch – gehäuft im Recht der Säkular-
institute – sonstige Leiterinnen und Leiter (vgl. cc. 613 §§ 1-2, 615, 717 §§ 1-2, 719 § 4, 720, 724 § 2, 
726 § 1, 738 § 1, 745 CIC) umfasst. 

Mit dieser Neuumschreibung der Rechtsstellung des Prälaten korrespondiert der Einschub in c. 296 
CIC n.F. am Anfang („Servatis can. 107 praescriptis, conventionibus …“), dem zufolge jene vertraglichen 
Bindungen, die interessierte Laien mit der Personalprälatur eingehen, nichts daran ändern, dass diese 
Gläubigen weiterhin gemäß c. 107 CIC aufgrund ihres Wohnsitzes dem örtlichen Pfarrer sowie dem 
örtlichen Ordinarius zugeordnet bleiben, welche gemäß c. 515 § 1 CIC der eigene Hirte sowie der eige-
ne Ordinarius jener Gläubigen sind. 

So bemerkenswert die eben beschriebenen Änderungen im Normtext der cc. 295–296 CIC sind, so 
bemerkenswert ist zugleich der Umstand, dass in c. 295 CIC weiterhin unverändert davon die Rede ist, 
dass der Prälat einer Personalprälatur das Recht habe, Alumnen  

„titulo servitii praelaturae ad ordines promovere (dt.: auf den Titel des Dienstes für die Präla-
tur zu den Weihen zu befördern)“ (c. 295 § 1 CIC);  

mit der Folge, dass er sodann verantwortlich ist für das spirituelle und materielle Wohl jener Alumnen, 

„quos titulo praedicto promoverit (dt.: die er aufgrund des vorgenannten Titels befördert 
hat)“ (c. 295 § 2 CIC). 

Was zunächst die Wendung „Beförderung zu den Weihen“ anbelangt, hat bereits Winfried Aymans 
erläutert (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 741), dass damit die Befugnis des Prälaten umschrieben sei, 
Weiheentlassschreiben (vgl. dazu grundlegend c. 1015 § 1 CIC) für die Alumnen der Prälatur auszustel-
len. Zugleich hat Aymans richtig bemerkt, dass bei der Auflistung jener Amtsträger, die gemäß 
cc. 1018–1019 CIC zur Ausstellung von Weiheentlassschreiben berechtigt sind, die Prälaten einer Per-
sonalprälatur anscheinend vergessen wurden. Es ist bedauerlich, dass der gesamtkirchliche Gesetz-
geber bei seiner jüngsten Änderung des CIC keine Notwendigkeit gesehen hat, auch außerhalb der 
cc. 294–297 CIC etwaige allfällige Klärungen zur Rechtsstellung des Prälaten einer Personalprälatur 
vorzunehmen und im Zuge dessen diesen augenscheinlichen redaktionellen Mangel zu beseitigen. 
Tatsächlich hätte hierfür gerade mit Blick auf das Opus Dei ein praktisches Bedürfnis bestanden, nach-
dem der Heilige Vater mit dem eingangs erwähnten Motu Proprio Ad charisma tuendum seiner Über-
zeugung Ausdruck verliehen hatte, dass angesichts des Gründungscharismas des Opus Dei eine Bi-
schofsweihe für dessen Prälaten jetzt und in Zukunft nicht angemessen sei. Denn vor diesem Hinter-
grund ist offensichtlich, dass fortan der Prälat der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei gar nicht 
mehr umhinkommt, für etwaige Alumnen seiner Prälatur andere Bischöfe um die Weihespendung zu 
bitten.  
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Was indes die Redeweise von einem Titel für die Beförderung zu den Weihen anbelangt, sei zunächst 
der rechtssprachliche Hinweis gestattet, dass „titulus“ im kodikarischen Recht in einer gewissen Be-
deutungsvielfalt begegnet:  

Die ursprüngliche Bedeutung der lateinischen Vokabel „titulus“ im Sinne von Aufschrift, Inschrift, Na-
mensschild hat sich am ehesten in den cc. 304 § 2, 808, 1218 CIC erhalten.  

In einer Weiterentwicklung dieses Grundgedankens meint „titulus“ auch den Titel im Sinne einer Aus-
zeichnung, die einzelne Personen erhalten. Dabei handelt es sich teils um eine reine Ehrenbezeich-
nung (vgl. näherhin cc. 185, 402 § 1, 438, 1331 § 2 Nr. 5 CIC), teils wird „Titel“ als Synonym zu (akade-
mischem) „Grad“ bzw. (beruflichem) „Abschluss“ verwandt (vgl. c. 660 § 1 CIC), und teils dürften beide 
eben genannten Aspekte gleichermaßen im Blick sein (vgl. cc. 1336 § 3 Nr. 5, 1336 § 4 Nr. 4, 1338 § 1 
CIC).  

In einem spezifisch juristischen Sinn ist „titulus“ etwa in cc. 168, 189 § 4, 388 § 3, 951 §§ 1-2, 1276 § 1, 
1282, 1289, 1331 § 2 Nr. 4, 1407 §§ 1-2, 1411 § 2, 1497 § 2 CIC gebraucht und bezeichnet dort in ei-
nem allgemeinen Sinn den Rechtstitel, also mit anderen Worten den Rechtsgrund für ein subjektives 
Recht. Eine bekannte Unterkategorie – die historisch namentlich im Fall der Titelkirchen und Titel-
diakonien der Kardinäle zugleich an die ursprünglichen Bedeutung von „titulus“ als Namensschild an-
knüpft – begegnet in Bezug auf Kardinäle und Bischöfe in cc. 350 §§ 1-5, 352 § 2, 357 § 1 CIC. Als eine 
weitere Unterkategorie ist der „Weihetitel“ anzusehen, wie er in c. 295 §§ 1-2 CIC auftaucht und so-
gleich noch eingehender zu diskutieren ist.  

In einer Übertragung auf eine zwar auch rechtliche, aber mehr noch theologisch-spirituelle Ebene be-
zeichnet „titulus“ sodann in cc. 276 § 1, 573 § 1, 1008 CIC jene Rechtstitel im Sinne einer besonderen 
Legitimation zu innerkirchlichem Handeln, die gegenüber der Taufe und der dort vermittelten Gnade 
(vgl. dazu c. 204 § 1 CIC) als Rechtsgrund hinausgehend neu und anders sind, nämlich die sakramenta-
le Weihe der Kleriker sowie die Profess der Ordensleute.  

In cc. 224, 824 § 1-2, 1710, 1728 § 1 CIC schließlich meint „titulus“ schlicht und ergreifend eine Gliede-
rungsebene bzw. einen Gliederungsabschnitt innerhalb des Codex Iuris Canonici.  

Über den in c. 295 §§ 1-2 CIC erwähnten Weihetitel („titulus canonicus seu ordinationis“) ist zu sagen, 
dass sich hier über die Jahrhunderte hinweg insofern das altkirchliche Konzept der relativen Ordinati-
on erhalten hat, als bis ins 20. Jh. hinein zuletzt gemäß can. 980 § 2 CIC/1917 niemandem erlaubter-
weise die höheren Weihen gespendet werden durften, wenn nicht für die gesamte Lebenszeit des 
Neugeweihten durch den Weihetitel ein standesgemäßer Lebensunterhalt gesichert war. Damit be-
zeichnete der „titulus canonicus“ also – je nach Perspektive – den subjektiven Rechtsanspruch des 
Klerikers auf Unterhalt und zugleich jene konkrete Vermögensmasse, aus der nach der Weihe – ge-
nauer gesagt: nach der ersten höheren Weihe, d.h. der (nichtsakramentalen) Weihe zum Subdiakon – 
besagter geziemender Unterhalt fließen sollte.  

Dabei wurden gemäß can. 979 § 1 CIC/1917 zunächst die klassischen Weihetitel des „titulus beneficii“, 
des „titulus patrimonii“ sowie des „titulus pensionis“ unterschieden. Allerdings hatte das Benefizium – 
also das zur Unterhaltung des Amtsinhabers mit einem bestimmten Kirchenamt (wie etwa einer Pfarr-
stelle) verbundene Vermögen – deshalb an Bedeutung im Weihetitelrecht eingebüßt, weil gemäß Kir-
chenrecht Benefizien nicht an Subdiakone, sondern nur an Priester vergeben werden konnten. Mit 
„titulus patrimonii“ bezeichnete man das (ererbte) Privatvermögen des Weihekandidaten, sofern es 
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für einen lebenslänglichen Unterhalt ausreichend erschien. Unter dem „titulus pensionis“ verstand 
man etwaige Pensionsansprüche, die der Kleriker auf Lebenszeit gegenüber Dritten haben mochte. Als 
Ersatzformen für diese drei Weihetitel begegnet bereits in can. 981 §§ 1-2 CIC/1917 eine zentrale Be-
soldung seitens des Heimatbistums („titulus servitii dioecesis“) bzw. in Missionsländern durch „die 
Mission“ („titulus missionis“). Als eine juristische Förmelei könnte man insbesondere im Falle der Bet-
telorden den in can. 982 § 1 CIC/1917 erwähnten Weihetitel der Armut („titulus paupertatis“) betrach-
ten; daneben begegnete in can. 982 § 2 CIC/1917 der ordensrechtliche „titulus mensae communis“ 
bzw. – rechtssprachlich den in can. 981 § 1 CIC/1917 erwähnten Titeln nachempfunden – der „titulus 
Congregationis“, der also die Verpflichtung der Ordensgemeinschaft, für das materielle Wohl ihrer 
Mitglieder zu sorgen, zum Ausdruck brachte.  

Nachdem das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Presbyterorum ordinis über Dienst und Leben der 
Priester, dort Nr. 20,2, in: AAS 58 (1966) 991–1024, hier 1021, mit klaren Worten die Abschaffung oder 
wenigstens die grundlegende Reform des Benefizialsystems als hauptsächlichem Instrument der Pries-
terbesoldung gefordert hatte, wurde im Zuge der nachkonziliaren Reform des Kirchenrechts auch das 
hiermit in Zusammenhang stehende, als nicht mehr zeitgemäß empfundene Weihetitelrecht abge-
schafft (vgl. cc. 1008–1054 CIC ex silentio).  

Stattdessen ist das rechtliche Anliegen, das einst mit dem Instrument der Weihetitel verfolgt wurde, 
nunmehr hinreichend durch das Konzept der Inkardination gesichert, die ja nicht nur für den inkardi-
nierten Kleriker (Priester oder Diakon), sondern auch für den Inkardinationsordinarius (Diözesanbi-
schof oder Ordensoberer) mit Pflichten verbunden ist. Zugleich ist der Anspruch der Kleriker auf einen 
angemessenen Unterhalt auch ausdrücklich in den Katalog der Pflichten und Rechte der Kleriker auf-
genommen worden (vgl. c. 281 §§ 1-3 CIC).  

Und so kann man auch insoweit mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber 
bei der Neufassung des c. 295 CIC gleichsam minimalinvasiv vorgegangen ist und nur das abgeändert 
hat, was anscheinend mit Blick auf die tagesaktuelle Kirchenpolitik der Klarstellung bedürftig erschien. 
Die Gelegenheit zu einer umfassenden Bearbeitung aller mit c. 295 CIC zusammenhängenden kanonis-
tischen Desiderate wurde hingegen verpasst. Denn bereits Winfried Aymans hatte über die Erwäh-
nung eines Weihetitels in c. 295 CIC a.F. = n.F. nüchtern, apodiktisch und zutreffend geurteilt (vgl. 
Aymans–Mörsdorf, KanR II, 741): „Es handelt sich um einen Nachklang des altkodikarischen Rechts 
und ist nichts weiter als ein redaktioneller Mangel.“ 
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